
  

Antrag auf Befreiung  

von der Studienbeitragspflicht 
 - Bestenregelung1 - 
 
 

Name: Vorname: 

Matrikelnummer:  Studiengang: 

Telefonnummer (tagsüber erreichbar): 

E-Mail-Adresse: 

 
 
Ich beantrage die Befreiung von der Studienbeitragspflicht für all meine bezahlten Studienbeiträge 

an der Hochschule Hof, weil ich voraussichtlich zu den besten 10 % der Absolventen meines 

Studienganges gehöre, 

� die Abgabe der Abschlussarbeit bzw. letzte Prüfungsleistung erfolgte in der 
Regelstudienzeit  

⇒ bitte Datum Abgabe/Ablegen der  letzten Prüfungsleistung angeben:_______________ 

� und ich habe mein Studium in der Regelstudienzeit beendet (Urlaubssemester bleiben 

unberücksichtigt!) 

� oder meine Regelstudienzeit hat sich um max. ein Semester verlängert, weil ich ein 

Auslandsstudium oder Auslandspraktikum absolviert habe  

⇒ Praxisvertrag oder Bestätigung Auslandsstudium notwendig! 

 

Bitte angeben, auf welche Bankverbindung die Rückerstattung erfolgen soll: 
 
 
 
Kontonummer: ___________________________ Name/Anschrift des Kontoinhabers: 

Bankleitzahl: ___________________________ _________________________________ 

Kreditinstitut:  ___________________________ _________________________________ 

  ___________________________ _________________________________ 

 

Erklärung: 

Ich weiß, dass der Befreiungsantrag nur berücksichtigt wird, wenn dieser zusammen mit den 
erforderlichen Unterlagen bis spätestens 1 Monat nach Zustellung des Prüfungszeugnisses 
eingegangen ist.  
 
Die zum Antrag erforderlichen Unterlagen habe ich in beglaubigter Abschrift oder im Original 

(fremdsprachige Urkunden durch einen amtlich vereidigten Übersetzer vollständig übersetzen 
lassen) beigefügt bzw. habe eine Kopie in Verbindung mit dem Original vorgelegt. Ich 
bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  
 
 
 
________________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Studierenden / des Studierenden 

                                                
1 Studierende eines Masterstudienganges unterfallen dieser Bestenregelung nur noch, wenn sie alle zum 
Bestehen der Abschlussprüfung erforderlichen Prüfungsleistungen, insbesondere die Abgabe der Master Thesis, 
bis zum 30.09.2010 erbracht haben. 
 


